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Arztrechtliche Fragen in der Pathologie 
I. Zur Rechtslage bei klinischen Sektionen 

W. Eisenmenger, P.Betz und R. Penning 

Institut für Rechtsmedizin (Direktor: Prof. Dr. W.Eisenmenger) der Universität München 

Zusammenfassung. Die kontrovers diskutierte Problema
tik der Zulässigkeit klinischer Sektionen wird aus arzt
rechtlicher Sicht unter Berücksichtigung aktueller ge
richtlicher Entscheidungen dargestellt und insbesondere 
auf die praktische Bedeutung sogenannter „Sektionsklau
seln" in Krankenhausverträgen eingegangen. 

Schlüsselwörter: Arztrecht - Sektionsrecht - klinische 
Sektion 

Die Problematik arztrechtlicher Fragen unterliegt einem 
ständigen Wandel und ist heute in erster Linie geprägt von 
der Grundstimmung des Bürgers, keine Einschränkungen 
im persönlichen Bereich zu tolerieren. Für die Ärz te
schaft hat dies zur Folge, daß die juristischen Grundlagen 
ihrer Tätigkeit zunehmend in das Bewußtsein getreten 
sind und nunmehr eine Verrechtlichung ärztlichen Tuns 
Platz gegriffen hat, die spontanes Handeln fast nicht mehr 
erlaubt. Davon ist jeder Zweig der Medizin betroffen, 
auch die Pathologie. 

Es sind grundsätzlich 2 Bereiche, die den Pathologen 
beruflich mit arztrechtlichen Problemen in Kontakt brin
gen können. Zum einen handelt es sich hierbei um die 
histologische bzw. zytologische Untersuchung beim le
benden Patienten, zum anderen um die Sektion des Ver
storbenen, wobei das Ergebnis im ersteren Fa l l mög
licherweise weitestgehende Konsequenzen für den 
Betroffenen selbst hat, die Erkenntnisse aus der Obduk
tion jedoch nur noch für Dritte von Bedeutung und Nut
zen sein können. U m so erstaunlicher ist es, daß gerade im 
Bereich des Leichenrechtes in jüngerer Zeit immer wie
der Konflikte zwischen Pathologen, Klinikern, Hinter
bliebenen und Juristen auftraten. Diese für die Pathologie 
sehr unerfreuliche Entwicklung beruht in erster Linie dar
auf, daß unser Gesetzgeber im Gegensatz zu anderen 
Staaten bisher die Situation nach dem Tode nicht optimal 
geregelt und Freiräume gelassen hat, die zunehmend von 
Spezialinteressen der Angehörigen bzw. mutmaßlich fort
dauernden Interessen des Verstorbenen gegen das Inter
esse der behandelnden Ärzte sowie gegen präventive 

Gesichtspunkte und Forschung im Interesse der Allge
meinheit ausgefüllt werden. 

Allgemeines Sektionsrecht 

E i n Sektionsrecht ist in der Bundesrepublik Deutschland 
nur insofern etabliert, als Sektionen im Auftrag von Be
hörden vorgesehen und gesetzlich reglementiert sind. 
Hierbei handelt es sich um Aufträge von Gericht und 
Staatsanwaltschaft bei Anhaltspunkten für nicht natürli
chen Tod bzw. bei Leichen Unbekannter, geregelt in den 
§§87 ff. StPO, um Aufträge des Gesundheitsamtes bei 
Verdacht auf Vorliegen einer ansteckenden Krankheit 
nach dem Bundesseuchengesetz und in einigen Bundes
ländern um Aufträge von Amtsärzten für die Erteilung 
der Genehmigung zur Feuerbestattung nach § 3 Abs. 2 
des Feuerbestattungsgesetzes von 1934, welches in den 
meisten Bundesländern als Landesrecht auch weiterhin 
Gültigkeit besitzt. 

Die nicht gerichtlichen Sektionen, die noch vor einigen 
Jahren die Mehrzahl darstellten, sind dagegen nicht ge
setzlich geregelt. Es sind dies je nach Fragestellung anato
mische Sektionen, Privat-, Verwaltungs- und Versiche
rungssektionen sowie klinische Sektionen. Insbesondere 
letztere haben es zum Zie l , Krankheitsursachen, patho-
physiologische Zusammenhänge und Todesursachen ab
zuklären. Der Vergleich zwischen klinischen Daten und 
pathologisch-anatomischen Befunden dient der Quali
tätssicherung der ärztlichen Behandlung und letztlich der 
Grundlagenforschung. Trotz dieser allgemein anerkann
ten ethisch hohen Ziele hat es der Gesetzgeber in unserem 
Lande bisher peinlich vermieden, die klinische Sektion 
gesetzlich zu regeln. Damit ergibt sich eine rechtliche 
„Grauzone" , die von Juristen mit deren persönlicher Me i 
nung ausgefüllt wird. D a entsprechende Stellungnahmen 
pro und kontra in wissenschaftlichen Publikationen ver
breitet werden, glaubt der juristische Laie häufig fälsch
lich, daß es sich bei den vertretenen Auffassungen um eine 
gefestigte Rechtsprechung oder gar um geltendes Recht 
handelt. Letztlich werden aber beim Fehlen eindeutiger 
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Gesetze die Eckpunkte durch Entscheidungen der Ober
gerichte gesetzt, die bisher dankenswerterweise Augen
maß bewahrt haben. 

Eine wesentliche Entscheidung betraf die Frage, ob ei
ne klinische Sektion ohne oder gar gegen den Willen des 
Verstorbenen oder seiner Angehörigen eine Straftat im 
Sinne des deutschen Strafrechtes darstelle. Als Tatbe
stand im S t G B kam nur der § 168 - Störung der Totenruhe 
- in Betracht. Dieser lautet in seiner neuesten Fassung: 
„Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten 
eine Leiche, Leichenteile, eine tote Leibesfrucht, Teile 
einer solchen oder die Asche eines Verstorbenen weg
nimmt, wer daran oder an einer Beisetzungsstätte be
schimpfenden Unfug verübt oder wer eine Beisetzungs
stätte zerstört oder beschädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft." 

Durch eine Entscheidung des O L G München vom 
31.05. 1976 [9] wurde klargestellt, daß eine Sektion kein 
beschimpfender Unfug ist und daß, wenn Leichenteile aus 
dem körperlichen Zusammenhang in einem Krankenhaus 
entnommen werden, dies nicht unbefugt aus dem Ge
wahrsam des Berechtigten geschieht, weil Gewahrsam am 
Toten derjenige hat, bei dem die Leiche lagert. Demnach 
kann man allgemein davon ausgehen, daß die Leitung der 
Klinik, in der der Patient verstorben ist, so lange Gewahr
samsberechtigter ist, solange sich die Leiche in den Bau
lichkeiten der Klinik befindet. 

Grundsätzlich und generell kann man somit feststellen, 
daß eine klinische Sektion auch gegen den Willen der A n 
gehörigen oder des Verstorbenen keine strafbare Hand
lung darstellt, da die klinische Sektion keinen eigenen Tat
bestand im deutschen Strafrecht darstellt und auch nicht 
die Tatbestände des § 168 S tGB - Störung der Totenruhe 
-erfül l t . 

Komplizierter wird die Situation allerdings im Ziv i l 
recht, wo es um Schadensersatz oder Schmerzensgeldan
sprüche geht. Der zentrale Punkt ist hier die Frage der 
Einwilligung, sowohl von Seiten des Verstorbenen wie 
auch seiner Angehörigen. Völlig unproblematisch ist die 
klinische Sektion bei Einwilligung des Verstorbenen und 
seiner nächsten Angehörigen bzw. ausschließlich letzte
rer, wenn keine Äußerung des Verstorbenen zu Lebzeiten 
vorliegt. Praktische Schwierigkeiten können sich jedoch 
bereits bei der Frage ergeben, wer die nächsten Angehöri
gen sind. Bisher geht man in der Rechtslehre davon aus, 
daß dies - in Anlehnung an die im Feuerbestattungsgesetz 
aufgeführte Folge der Totensorgeberechtigten - der Rei
he nach Ehegatte, volljährige Kinder, Eltern, Großeltern, 
volljährige Enkelkinder und volljährige Geschwister sind. 
M a n kann aber aus praktischen Überlegungen nicht ver
langen, daß der Arzt , der die Zustimmung einholen wil l , in 
einer so heiklen Situation die jeweiligen diesbezüglichen 
Verhältnisse klären muß. Der bekannte Jurist Kohlhaas 
hat hierzu die Auffassung vertreten, daß sich ein Arzt 
grundsätzlich darauf verlassen könne, daß die Angehöri
gen, die den Verstorbenen zu Lebzeiten in das Kranken
haus gebracht und ihn dort besucht haben, die ihm nächst
stehenden sind. Zur Frage, wie zu verfahren sei, wenn 
keine Einigkeit unter gleichrangigen Angehörigen bezüg
lich der Zustimmung besteht, existiert ein Urtei l des 
Landgerichtes Saarbrücken vom 28.09. 1982 [7]. In dem 

zugrundeliegenden Fall war ein Kind auf Zustimmung des 
Vaters, jedoch gegen den Willen der Mutter obduziert 
worden, wobei der Vater später die Zustimmung wider
rief. In dem Urteil , das allerdings nicht durch Obergerich
te überprüft wurde, ist ausgeführt, daß regelmäßig nur 
beide Elternteile gemeinsam das ihnen zustehende Be
stimmungsrecht über die Leiche des Kindes ausüben 
könnten , es sei denn, ein Elternteil wäre verhindert. Vie l 
bedeutungsvoller ist aber an diesem Urtei l die Auffas
sung, daß Voraussetzung für eine Einwilligung eine um
fassende Aufklärung über den Verlauf der Sektion sei. 
Hie r kann man sich nur noch fragen, ob die Gedanken 
mancher Richter noch Verbindung mit der Realität ha
ben. Denn wer wird verlangen wollen, daß man den Vor
gang der Leichenöffnung den Angehörigen eines gerade 
Verstorbenen schildert? Aus der praktischen Erfahrung 
hat es sich bewährt, zur Erklärung einer Sektion lediglich 
den Vergleich mit einer großen Operation heranzuziehen. 
O b dies allerdings den Anforderungen des L G Saarbrük-
ken genügen würde, mag bezweifelt werden. 

Für den Fall , daß es widersprechende Äußerungen 
zwischen Verstorbenem und Angehörigen gibt, befindet 
man sich bereits wieder in der Situation, daß noch kein 
Gerichtsurteil, dafür aber um so mehr Meinungen von Ju
risten vorliegen. Eine dieser Meinungen, die explizit kei
ne Leitlinie für gerichtliche Entscheidungen sind, ist die 
von Haas [4] zur Zulässigkeit klinischer Sektionen. Dieser 
vertritt die Auffassung, es liege keine wirksame Zustim
mung vor, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten der Sektion 
zugestimmt habe, die Angehörigen aber widersprächen. 
Haas stellt somit das Recht zur Totensorge über das auch 
nach dem Tode fortwirkende Persönlichkeitsrecht. Dies 
kann sicher nicht richtig sein, zieht man einen Vergleich 
mit dem Erbrecht, in welchem der erklärte Wille des Ver
storbenen Vorrang vor den Interessen der Hinterbliebe
nen hat. 

Die dringendste Frage für den Pathologen ist jedoch 
die, ob es Rechtfertigungsgründe gibt, die eine Sektion 
auch dann erlauben, wenn keine Zustimmung der Ange
hörigen vorliegt, da letztere nicht erreichbar sind oder gar 
keine Angehörigen existieren oder aber gar eine Weige
rung vorliegt. Viele Krankenhäuser glaubten hier, durch 
eine Sektionsklausel in ihren Krankenhausaufnahmever
trägen eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Dagegen wurde 
schon bald eingewandt, daß solche Klauseln vergleichbar 
dem Kleingedruckten bei allgemeinen Verträgen seien. 
Z u dieser Problematik nahm das O L G Koblenz am 15.09. 
1989 [8] Stellung. Grundlage war die Klage eines Vereins 
zur Wahrung der Interessen der Verbraucher durch Auf
klärung und Beratung. Der Verein wandte sich im Rah
men einer Unterlassungsklage u.a. gegen die Verwen
dung einer Sektionsklausel in den „Allgemeinen 
Vertragsbestimmungen" der Klinikumsbehandlungsver
träge. In dieser wurde „vereinbart" bzw. bestimmt, daß 
von der inneren Leichenschau dann abzusehen sei, wenn 
die verstorbene Person zu Lebzeiten widersprochen habe 
oder der Widerspruch der nächsten Angehörigen inner
halb von 8 Tagesstunden erfolgt sei. Auch nach Ablauf 
dieser Frist eingegangene Widersprüche seien zu berück
sichtigen. Die Unterlassungsklage gegen die Aufnahme 
der Sektionsklausel wurde als unbegründet abgewiesen. 
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Der I X . Zivilsenat des B G H bestätigte die Auffassung 
des O L G Koblenz in einem Urteil vom 31.05.1990 [1]. In 
der Begründung wird angeführt, daß die Vertragsbestim
mung nach dem Wortlaut und systematischen Zusammen
hang als Einwilligung in eine Leichenöffnung zu verste
hen sei und nicht nur als Hinweis auf die Rechtslage ohne 
eine solche Einwilligung. Die Klausel verstoße nicht ge
gen § 9 A G B G (Allgemeine Geschäftsbedingungen-Ge
setz), da sie den Vertragspartner nicht unangemessen ent
gegen den Geboten von Treu und Glauben benachteilige. 
Es werde nicht versucht, eigene Interessen mißbräuchlich 
auf Kosten des Patienten durchzusetzen. Die Notwendig
keit von Obduktionen für die medizinische Wissenschaft 
sei unbestritten. Das nicht ausdrücklich erklärte Interesse 
des Patienten oder seiner Angehörigen an der Bestattung 
eines unversehrten Leichnams sei gemessen daran weni
ger gewichtig. Die Sektionsklausel trage dem Umstand 
Rechnung, daß die Rechtsprechung (Anm.: soweit vor
handen) und der ganz überwiegende Teil des Schrifttums 
die Einwilligung des Patienten fordern. Der Patient werde 
nicht unangemessen benachteiligt, da die Leichenöffnung 
nach den Vertragsbestimmungen nur vorgenommen wer
den dürfe, wenn sie zur Feststellung der Todesursache 
notwendig sei oder ein wissenschaftliches Interesse beste
he. Auch sei ein Widerspruchsrecht hervorgehoben und 
auch nicht erschwert, da es z. B . jederzeit mündlich wahr
genommen werden könne. Außerdem sei der Umfang der 
Leichenschau auf das notwendige Maß beschränkt. Insge
samt erwiesen sich die Klauseln als ausgewogene Rege
lungen. 

Der wichtigste Punkt dieses vielfach - z . B . auch im 
Rundschreiben des Berufsverbandes Deutscher Patholo
gen vom 14.01.1991 - überinterpretierten BGH-Urte i les 
ist jedoch die Feststellung, daß in einer Verbandsklage wie 
der vorliegenden überhaupt nicht über einen Verstoß ge
gen § 3 A G B G entschieden werden könne. Dieser § 3 
A G B G bestimmt aber, daß Klauseln, die nach den U m 
ständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungs
bild des Vertrages (= im Kleingedruckten versteckt!), so 
ungewöhnlich sind, daß der Vertragspartner nicht mit ih
nen zu rechnen braucht, nicht Vertragsbestandteil wer
den. Das Urteil erklärt also nur die Verwendung der üb
lichen Sektionsklauseln für zulässig, es erklärt diese 
K l a u s e l n a b e r k e i n e s f a l l s für w i r k s a m . D a ß solche Klau
seln, meist in der zweiten Hälfte mehrseitiger Klinikauf
nahmebedingungen unauffällig plaziert, aber für den La i 
en überraschend sind, kann kaum ernsthaft bestritten 
werden. Auch nach dem B G H - U r t e i l vom 31.05.1990 ist 
deshalb wohl mit der überwiegenden Literaturmeinung 
von der rechtlichen Unwirksamkeit solcher allgemeinen 
Sektionsklauseln auszugehen, zumindest bleibt diese Fra
ge, so Deutsch in seiner Urteilsbesprechung [2], auf Ebe
ne des B G H weiterhin offen. Mit sog. Sektionsklauseln 
kann man allenfalls den juristisch Unerfahrenen bluffen. 
Die rechtliche Absicherung einer Sektion ohne Einwil l i 
gung aber müßte auf einer anderen Ebene erfolgen. Aus
drücklich bestätigte diese Auffassung das Kammergericht 
Berlin. Dem Urteil vom 26.11.1989 [5] lag die Strafanzei
ge eines türkischen Ehemannes zugrunde, dessen Frau in 
der Pathologie obduziert worden war. E r war, obwohl 
beim Tode der Ehefrau anwesend, von den behandelnden 
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Ärzten nicht um seine Einwilligung ersucht worden, was 
den Obduzenten nicht mitgeteilt wurde. Die Tatsache ei
ner Sektion („mit wenigen Stichen wieder zugenäht") soll 
dem Ehemann erst bei der Trauerfeier in der Moschee be
kannt geworden sein. 

Das K G erklärte ohne weitere Ausführungen Sek
tionsklauseln nach § 3 A G B G für unwirksam. Es erklärte 
weiter, die Leichenöffnung als solche stelle keinen Ge
wahrsamsbruch dar. Es sei jedoch die Wegnahme kleiner 
Gewebsproben für histologische Untersuchungen als 
Wegnahme von Teilen einer Leiche i.S. des § 168 S tGB 
anzusehen. Das Gericht führte dabei aus, der Ehemann 
erlange spätestens dann Mitgewahrsam an der Leiche, 
wenn der Arzt ihm mitteile, daß die Tätigkeit des Kran
kenhauses abgeschlossen sei und er ein Bestattungsunter
nehmen beauftragen solle. Diese ausdrücklich gegen die 
bisherige Rechtssprechung vorgenommene Erweiterung 
des Gewahrsamsbegriffes begründete das K G mit der 
„Einengung bedenklicher Strafbarkeitslücken". 

Eine Überprüfung dieser Diskrepanz durch den B G H 
entfiel, weil das K G im Endergebnis eine Strafbarkeit der 
behandelnden Ärzte (nicht des Pathologen!) an einem 
nicht vermeidbaren Verbotsirrtum scheitern ließ; die Ärz
te hätten nämlich aufgrund der bisherigen Rechtspre
chung die Strafbarkeit ihrer Handlung nicht erkennen 
können. Dieser unvermeidbare Verbotsirrtum gelte nach 
dem Urteil aber nicht mehr für Ärzte, die künftig unter 
vergleichbaren Umständen rechtswidrig obduzieren und 
dabei Leichenteile entfernen. 

Ob diese Auffassung gegebenenfalls auch vor dem 
B G H Bestand haben würde, bliebe abzuwarten. Anderer
seits appelliert aber auch das K G , der Gesetzgeber solle 
nun endlich handeln und eine Regelung finden, durch die 
die Rechtsunsicherheit für alle Beteiligten beseitigt wird. 

Man wird jedoch insgesamt zur Zeit weiterhin empfeh
len müssen, grundsätzlich nicht gegen den ausdrücklichen 
Willen eines Verstorbenen oder seiner Angehörigen zu 
sezieren, insbesondere dann nicht, wenn der Verstorbene 
einer Glaubensgemeinschaft angehört, die Sektionen aus 
religiösen Gründen ablehnt. Juristisch gesehen wird es 
nur wenige Fälle geben, wo das Interesse der Allgemein
heit an Vervollkommnung der medizinischen Erfahrung 
höher anzusetzen ist als das Totensorgerecht der Angehö
rigen, und selbst diese sind sehr umstritten. Erfahrungsge
mäß gelingt es dagegen mit einiger Wahrscheinlichkeit, 
Angehörige zur Zustimmung zu einer klinischen Sektion 
dann zu bewegen, wenn eventuell auftretende finanzielle 
Folgen einer nicht einwandfrei geklärten Todesursache 
oder nicht nachgewiesenen Berufserkrankung, z . B . in 
Form eines nicht belegbaren Rentenanspruches, aufge
zeigt werden. 

Es bleibt die Frage nach den zivilrechtlichen Folgen 
einer Sektion ohne Einwilligung oder gegen den Willen 
der Angehörigen. Grundsätzlich kommen hier Geldfor
derungen als Schadensersatz oder Schmerzensgeld in 
Betracht. Schadensersatz scheidet praktisch aus, da ein 
Kläger nachweisen müßte, daß er durch die Sektion 
einen Vermögensschaden erlitten hat. Bei der Klage nach 
Schmerzensgeld wird man mit dem Geltendmachen eines 
schweren seelischen Schocks durch die Nachricht von der 
Sektion zu rechnen haben. Die herrschende Recht-
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sprechung sagt allerdings, daß beim Ersatz immateriel
len Schadens durch Geld bei Verletzung des Persönlich
keitsrechtes die Schwere der Beeinträchtigung sehr groß 
sein muß . M i t Recht hat Zimmermann in einem Grund
satzartikel darauf hingewiesen, daß „ein Versilbernlassen 
intimer Gefühle wie Pietät und Trauer" peinlich wirkt 
[10]. 

Die jüngst von Haas geäußerte Meinung, man könne 
Schmerzensgeldansprüche an die Verletzung des Persön
lichkeitsrechtes des Verstorbenen knüpfen [4], verfehlt 
das Rechtsprinzip des Schmerzensgeldes völlig, hat doch 
der B G H zu Recht hervorgehoben, daß das Schmerzens
geld eine Genugtuungsfunktion für das verletzte Persön
lichkeitsrecht hat. Diese kann es aber für einen Toten 
nicht mehr geben, Schmerzensgeld kann nur höchstper
sönlich und damit nur vor dem Tode eingeklagt werden. 
Als Fazit ist auch bei Sektion ohne Einwilligung oder ge
gen den Willen von Angehörigen wohl nicht mit zivil
rechtlichen Folgen zu rechnen. Z u der Forderung von 
Haas, eine Sektion ohne Zustimmung müsse dienstrecht
liche Folgen für den Pathologen haben [4], ist anzumer
ken, daß tatsächlich in letzter Zeit offenbar Klinikverwal
tungen und Gesundheitsbehörden großer Kommunen 
dazu neigen, interne Anweisungen zur Regelung der Vor
aussetzungen klinischer Sektionen zu erlassen. E in A b 
weichen von diesen Anweisungen würde dienstrechtliche 
Sanktionen rechtfertigen. Der Sinn solcher Dienstanwei
sungen ist jedoch nicht ersichtlich, denn ein Schutz des Pa
thologen ist nicht erforderlich: Weder straf- noch zivil
rechtlich wurde der rechtsfreie Raum bezüglich der 
gesetzlichen Regelung klinischer Sektionen bisher von 
der Rechtsprechung zu seinem Nachteil ausgefüllt. Wenn 
aber Bundes- oder Landesgesetzgeber eindeutig Indivi
dualinteressen höher hätten bewerten wollen als das In
teresse an präventiver Wissenschaft und Forschung, wäre 
es ein leichtes gewesen, ein Sektions- und Transplanta
tionsgesetz zu schaffen, wie dies übrigens in den meisten 
Staaten Europas geschehen ist. 

A n dieser Stelle sei kurz auf die rechtliche Stellung der 
Leiche in der Gesetzgebung der ehemaligen D D R einge
gangen, die als Regelung von den 5 östlichen Bundeslän
dern übernommen wurde und dort weiterhin Gültigkeit 
besitzt. Nach dem in der ehemaligen D D R gültigen Ge
setz bildeten bei der Erörterung des rechtlichen Status der 
Leiche eigentumsrechtliche Betrachtungen keine Grund
lage [6]. Die Konsequenz war und ist, daß eine Sektion bei 
begründetem wissenschaftlichen Interesse zulässig sei 
und einer würdigen Bestattung bzw. Beisetzung der Le i 
che nicht entgegenstünde. Die Hinterbliebenen seien 
nicht Eigentümer des Körpers des Verstorbenen. Nach § 8 
der Anordnung über die ärztliche Leichenschau vom 
04.12. 1978 [3] muß die Leichenöffnung u.a. vorgenom
men werden bei unklarer Todesursache, bei verstorbenen 
Schwangeren sowie bei Todesfällen von Frauen bis 6 Wo
chen nach der Geburt, bei allen Totgeburten sowie bei al
len Verstorbenen mit einem Lebensalter unter 16 Jahren. 
Die Obduktion s o l l vorgenommen werden u. a. bei nicht 
natürlichem Tod oder unaufgeklärter Todesart, bei mel
depflichtigen Erkrankungen (übertragbare Krankheiten, 
Berufskrankheiten, Geschwulstkrankheiten) bzw. bei 
Verdacht auf diese, bei Todesfällen innerhalb von 4 Wo

chen nach Impfungen, bei Verstorbenen mit trans- oder 
implantierten Organen sowie Herzschrittmachern und 
bei begründetem wissenschaftlichen Interesse. Der A n 
trag auf Leichenöffnung ist bei dem jeweils zuständigen 
Kreisarzt zu stellen. Die Vornahme der Leichenöffnung 
im Rahmen dieser sog. „Verwaltungssektionen" kann also 
ohne Zustimmung der Angehörigen vorgenommen wer
den. Für gerichtlich angeordnete Sektionen sowie für die 
Meldepflicht bei Verdacht auf nicht natürlichen Tod gel
ten Regelungen, die den in den westlichen Bundesländern 
gültigen vergleichbar sind. Ebenfalls ohne Zustimmung 
der Angehörigen können Organe am Verstorbenen ent
nommen werden, lediglich eine zu Lebzeiten von diesem 
geäußerte Weigerung stellt ein Hindernis dar. 

Meldepflicht bei nicht natürlichem Tod 

In engem Zusammenhang mit dem Sektionsrecht steht 
die Meldepflicht des Pathologen gegenüber Polizei und 
Staatsanwaltschaft bei Anzeichen für nicht natürlichen 
Tod. Diese Pflicht, die so dezidiert nur in Bayern nach 
Ar t . 18 des Bestattungsgesetzes besteht, wirft immer wie
der einmal Probleme auf. Diese resultieren aus dem Inter
essenkonflikt zwischen vertraulicher Zusammenarbeit 
von Klinikern und Pathologen einerseits und der Wah
rung der Interessen des Verstorbenen andererseits. Der 
Hinweis in Rechtsgutachten, daß diese Meldepflicht wohl 
nicht verfassungskonform sei, da sezierenden Ärzten 
Pflichten auferlegt würden, die andere Ärzte nicht haben, 
nämlich Straftaten nachträglich zu melden, nützt wenig. 
Konflikte mit dem Kliniker können nur vermieden wer
den, wenn diesem klargemacht wird, daß er bereits bei der 
Leichenschau die Weichen zur klinischen oder aber ge
richtlichen Sektion stellt. Wenn ein Kliniker trotz des Ver
dachtes auf einen eigenen Behandlungsfehler eine klini
sche Sektion veranlaßt und bei der Bestätigung des 
Fehlers durch den Pathologen erwartet, daß dieser 
schweigt, so fordert er eine Solidarität, die gegen das Ge
setz ist und deshalb vom Pathologen nicht erbracht wer
den kann. Man muß die Kliniker immer wieder darauf 
hinweisen, daß sie und nur sie allein für Interessenkonflik
te in solchen Fällen verantwortlich sind. 

Grundsätzlich wäre hier ein Umdenken bei einigen kl i 
nisch tätigen Kollegen nötig. Wenn auch nur der Verdacht 
auf eine eigene Fehlleistung besteht oder von den Ange
hörigen geäußert wird, sollte bei der Leichenschau „To
desart nicht aufgeklärt" angekreuzt werden und eine Mel 
dung an die Polizei bzw. an die Staatsanwaltschaft 
erfolgen. Erfahrungsgemäß sieht es nämlich für den kriti
schen Betrachter sehr viel besser aus, wenn ein Arzt beim 
unerwarteten Tod eines Patienten selbst die Todesursache 
behördlich geklärt wissen möchte. In der weit überwie
genden Zahl der Fälle trägt die gerichtliche Sektion zu sei
ner Entlastung bei. Selbst bei Fehlleistungen wird aus 
Gründen, die in der deutschen Rechtssystematik veran
kert sind, sehr oft keine strafrechtliche Konsequenz er
wachsen, da die hohen Anforderungen an Beweissicher
heit, Kausalität und den Nachweis persönlicher Schuld, 
die das deutsche Strafrecht stellt, im Zusammenhang mit 
Krankheit, Diagnose und Therapie in der Regel nicht er-
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füllt werden können. Für zivilrechtliche Folgen tritt aber 
die Haftpflichtversicherung ein, und der finanzielle Aus
gleich eines tatsächlich verursachten Schadens muß auch 
im Interesse der Ärzte liegen. Die Betonung liegt hierbei 
auf „schuldhaft", denn bereits das Reichsgericht hat vor 
vielen Jahren festgeschrieben, daß eben auch einem Arzt 
Fehler ohne Schuld unterlaufen können. 

Wenn man als Pathologe allerdings im Rahmen einer 
klinischen Sektion Anhaltspunkte für einen nicht natürli
chen Tod findet, so wird einem nichts anderes übrig blei
ben, als die Sektion abzubrechen und die Staatsanwalt
schaft zu verständigen. Andernfalls droht nicht nur 
Geldbuße, sondern die Klinikverwaltung bzw. der Kran
kenhausträger könnte dies als Anlaß für arbeits- oder dis
ziplinarrechtliche Maßnahmen nehmen. 
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Nachtrag 

Unsere Auffassung, daß das B G H - U r t e i l vom 31.05. 1990 
Sektionsklausein keinesfalls für wirksam erklärt, halten 
wir auch in Kenntnis des nach Fertigstellung unseres 
Manuskriptes erschienenen Artikels von Jansen (Dtsch. 
Ärzteblatt 88 (1991), 458-460) aufrecht. Jansen übersieht, 
daß solche Sektionsklauseln in der Regel im Kleinge
druckten (bewußt?) versteckt sind und daß der Patient bei 
Krankenhausaufnahme nur die Modalitäten seiner Hei
lung, nicht aber seines Ablebens geregelt wissen will . D a ß 
der durchschnittliche Krankenhauspatient eine Sektions
klausel als überraschend im Rechtssinne empfinden wird, 
kann kaum Zweifeln unterliegen. Außerdem stammt das 
o.g. Urteil vom I X . Zivilsenat, nicht von dem auf Arzt
rechtfragen spezialisierten V I . Zivilsenat. Es hat deshalb 
wohl keinerlei Signalwirkung für eine etwaige Entschei
dung des dann zuständigen V I . Senats. 
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